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A N F R A G E B E A N T W O R T U N G 

 

 

Die Abgeordnete Mag.a Karin Greiner, Kolleginnen und Kollegen haben an den Präsidenten des 

Nationalrates die Schriftliche Anfrage 74/JPR betreffend „Kosten für Auslandsreisen – follow-up“ 

gerichtet.  

 

Zu den Fragen 1, 2 und 4a: 

 

Betreffend die Flugkosten darf ich auf meine Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 

64/JPR vom 13. Jänner 2023 verweisen. Es sind Nächtigungskosten in der Höhe von 1.389,79 

Euro und Transportkosten in der Höhe von 1.322,48 Euro durch meine Dienstreisetätigkeit 

entstanden. Entsprechend den internationalen Usancen werden regelmäßig Kosten für 

Nächtigungen und Transporte für die Delegationsleitung und einen Teil der Delegation vom 

einladenden Gaststaat übernommen. 

 

Zu Frage 1a: 

 

Ich darf auf meine Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 64/JPR vom 13. Jänner 2023 

verweisen. 

 

Zu den Fragen 1b und 4: 

 

Betreffend die Flugkosten darf ich auf meine Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 

64/JPR vom 13. Jänner 2023 verweisen. Zudem sind Transportkosten in der Höhe von 

13.609,80 Euro und Nächtigungskosten in der Höhe von 21.979,00 Euro durch Dienstreisen von 

mir, meinen Büro-Mitarbeiter:innen und begleitenden Dritten entstanden. 
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Zu den Fragen 3 und 4b:  

 

Betreffend die Flugkosten darf ich auf meine Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 

64/JPR vom 26. April 2023 verweisen. Es sind Nächtigungskosten in der Höhe von 9.006,27 

Euro und Transportkosten in der Höhe von 4.120,26 Euro durch Dienstreisen meiner Büro-

Mitarbeiter:innen entstanden. 

 

Zu den Fragen 4c, 4c a. und 4c b.: 

 

Für Dritte entstanden Nächtigungskosten in der Höhe von 11.582,94 Euro. Die Übernahme 

dieser Kosten lässt sich nicht pauschal darlegen, sondern hat unterschiedliche Gründe. Dazu 

zählen beispielsweise die Ausübung parlamentarischer Funktionen (z.B. Obleute Bilateraler 

Parlamentarischer Gruppen, Mitglieder der Präsidialkonferenz bzw. deren nominierte 

Vertreter:innen), mediales Interesse oder etwa die Verfolgung außenpolitischer Interessen oder 

besonderer Anliegen wie die Bekämpfung von Antisemitismus. Bei den Dritten handelt es sich um 

Abgeordnete, Vertreter:innen der Israelitischen Kultusgemeinde bzw. des Nationalfonds, 

Dolmetscher:innen, Journalist:innen und Fotograf:innen. 

 

Zu den Fragen 5 bis 8b:  

 

Ich darf auf meine Beantwortungen der parlamentarischen Anfragen 46/JPR vom 14. März 2022 

(Frage 7) und Anfrage 64/JPR vom 13. Jänner 2023 (Tabelle zur Beantwortung der Fragen 11 bis 

14) verweisen. Auf diesen Dienstreisen wurde aus Zeiteffizienzgründen das Flugzeug benutzt. 
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